
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2002/4/25 98/07/0019
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.04.2002

Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §2 Abs1 litc;

WRG 1959 §2 Abs2;

WRG 1959 §3 Abs1 lite;

WRG 1959 §61 Abs1;

Rechtssatz

Dass der Anwendungsbereich der Bestimmung des § 2 Abs. 1 lit. c WRG 1959 durch die von Krzizek im Kommentar zum

Wasserrechtsgesetz, 28 f., vertretene Lehrmeinung zu § 3 Abs. 1 lit. e WRG 1959 verschmälert wird, steht dieser

Auslegung nicht entgegen. Wichtigen ö;entlichen Interessen an solchen Gewässern, welche nach der Bestimmung des

§ 3 Abs. 1 lit. e WRG 1959 in der (vom Verwaltungsgerichtshof geteilten) Auslegung dieser Norm als Privatgewässer

anzusehen sind, bietet die Vorschrift des § 61 WRG 1959 ohnehin ein Eingriffsinstrument.
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